
Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums zur Änderung 
der Verordnung über die Sportausübung (Corona-Verordnung Sport – 

CoronaVO Sport) 
   

Vom 22. Oktober 2020 
   
Auf Grund von § 16 Absatz 5 Nummer 1 und 3 der Corona-Verordnung (CoronaVO) 
vom 23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch die Fünfte Verordnung der Lan-
desregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 18. Oktober 2020 (notver-
kündet gemäß § 4 Absatz 1 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/) geändert wurde, wird verord-
net: 
 

Artikel 1 
 

1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „(1) Für die Durchführung eines Trainings- und Übungsbetriebs gelten ne-
ben den Maßgaben des § 2 zusätzlich die Maßgaben der Absätze 2 bis 4; 
die Personenzahl ist auf zwanzig begrenzt. Die in Satz 1 genannte Perso-
nenzahl gilt ausnahmsweise nicht für Trainings- und Übungssituationen,  

1. bei denen durch Beibehaltung eines individuellen Standorts oder durch 
eine entsprechende Platzierung der Trainings- und Übungsgeräte der Min-
destabstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten werden kann; 

2. für deren Durchführung eine Personenzahl zwingend erforderlich ist, die 
größer ist als die in Satz 1 genannte Personenzahl.“ 

 
2. In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden die Worte: „bis einschließlich 31. Oktober 

2020“ gestrichen. 
 
 
3. § 5 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 5 

Sportunterricht und außerunterrichtliche Sportveranstaltungen 
 

Für den Sportunterricht und für außerunterrichtliche Sportveranstaltungen 
gelten die Regelungen der CoronaVO Schule.“ 



 
Artikel 2 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.  
  
 
Stuttgart, den 22. Oktober 2020  
  
  
  
Eisenmann             Lucha    
 
 
   

 


